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RS OGH 1988/11/16 9ObS12/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1988

Norm

IESG §1

Rechtssatz

Da der Begri  "Entgeltansprüche" im Sinne des IESG im arbeitsrechtlichen Sinn zu verstehen ist, umfaßt er alle

Leistungen des Arbeitgebers die dieser dem Arbeitnehmer für die Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft gewährt; er

umfaßt daher auch die Ansprüche auf Urlaubsentschädigung und Urlaubsabfindung.
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